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Protokoll-Nr.: 1186

Änderung des Mineralölsteuergesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 15. September 2014 haben Sie uns zur Stellungnahme zu obgenannter
Vorlage eingeladen. Besten Dank für diese Möglichkeit.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrats nehmen wir zur Vernehmlassungsvorlage wie
folgt Stellung:

Wir lehnen die Motion zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes ab. Der Vorstoss verlangt,
dass der Bundeshaushalt durch die Steuerbefreiungen nicht belastet wird. Dies soll dadurch
erreicht werden, dass die Steuerbefreiung zu Lasten der für den Strassenverkehr zweckge-
bundenen Erträge erfolgt. Über entsprechend geringer ausfallende Entnahmen aus der Spe-
zialfinanzierung Strassenverkehr soll die Steuerbefreiung langfristig kompensiert werden.
In der Folge würde der Spezialfinanzierung Strassenverkehr rund 8 Millionen Franken weni-
ger Mittel zur Verfügung stehen. Dies erscheint aus finanzpolitischer Sicht nicht sinnvoll.

Weiter ist zu kritisieren, dass die Subventionierung fossiler Energieträgerden energie-, um-
weit- und klimapolitischen Zielsetzungen des Bundes widerspricht. Die Einführung eines sol-
chenAnreizsystems würde zudem die Glaubwürdigkeit des Engagements der Schweiz ge-
gen den Klimawandel und Subventionen auf fossile Energieträger auf internationaler Ebene
beeinträchtigen.

Obwohl die Förderung des Bergtourismus grundsätzlich zu unterstützen ist, sind die nach
der Vorlage vorgeschlagenen Massnahmen aus ökologischen und finanzpolitischen Gründen
zurückzuweisen.
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Sinnvoll und nicht zu beanstanden erscheint hingegen die Ergänzung des Mineralölsteuer-
gesetzes um eine Kompetenzdelegation für die Regelung des Verfahrens zu Gunsten der
Steuerbghflrde.

Freundll ^ Grüsse

Marcel Sch^
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